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§ 14 Shg. PartfordG § 14

Sbg. PartfordG - Salzburger Parteienforderungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

Fur die Hohe des Wahlwerbungskostenbeitrages ist die Zahl der bei der Landtagswahl fir die wahlwerbende Partei
abgegebenen Stimmen maligebend. Er ist so zu berechnen, daR die im Wahljahr den Landtagsparteien zustehende
Summe an Steigerungsbetragen (8§ 4 Abs 3) durch die Zahl der von diesen insgesamt erreichten Stimmen geteilt und
mit der Stimmensumme der wahlwerbenden Partei vervielfaltigt wird. Der sich ergebende Betrag ist auf den nachsten
ganzen 10-Centbetrag zu runden; dabei sind Betrage ab einschlieRlich 5 Cent aufzurunden und Betrage unter 5 Cent
abzurunden. Ubersteigt dieser Betrag die Hhe der nachgewiesenen Wahlwerbungskosten, so ist der Beitrag lediglich

in der zur Deckung letzterer erforderlichen Hohe festzusetzen.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_partfoerdg/paragraf/4
file:///

	§ 14 Sbg. PartfördG § 14
	Sbg. PartfördG - Salzburger Parteienförderungsgesetz


